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Auf dem 11. FDGB-Kongreß wurde festgestellt, daß dyna
mische Entwicklung der Volkswirtschaft bedeutet, „vor allem 
die Aufgaben zu lösen, die durch die wissenschaftlich-techni
sche Revolution gestellt“ sind, und daß „die umfassende In
tensivierung der Produktion unter Nutzung der modernsten 
Ergebnisse von Wissenschaft und Technik ... zur entschei
denden Grundlage des ökonomischen Leistungsanstiegs ge
worden“1 ist. Damit ist auch die Rechtswissenschaft zu ent
sprechenden Überlegungen aufgefordert.

Ohne die Vervollkommnung, Entwicklung und schöpferi
sche Anwendung des sozialistischen Rechts — das Arbeits
recht eingeschlossen — können nicht alle Potenzen des wis
senschaftlich-technischen Fortschritts ausgeschöpft werden. 
Das bedeutet jedoch nicht, daß das Recht etwa die Ursache 
des wissenschaftlich-technischen Fortschritts sei; es kann und 
muß jedoch einen spezifischen Beitrag leisten, um ihn zu 
meistern.2 Das Arbeitsrecht „regelt“ nicht „den“ wissen
schaftlich-technischen Fortschritt, gleichwohl regelt es ein 
Arbeits- und Leistungsverhalten der Werktätigen, das den 
Anforderungen des wissenschaftlich-technischen Fortschritts 
entspricht und auf seine Meisterung ausgerichtet ist.1 2 3 4 So be
darf es zur effektiven Verbindung der yorzüge des Sozialis
mus mit den Anforderungen der wissenschaftlich-technischen 
Revolution^ keines „Sonderarbeitsrechts“ für diejenigen 
Werktätigen, die unmittelbar mit der Durchsetzung des wis
senschaftlich-technischen Fortschritts befaßt sind, wohl aber 
vieler Überlegungen, wie das Arbeitsrecht unter diesen ver
änderten Bedingungen effektiv angewendet bzw. verwirklicht 
und entwickelt werden kann. Weiterentwicklung des Arbeits
rechts bedeutet unter dieser Voraussetzung nicht zuletzt eine 
schöpferische und zugleich allen Anforderungen sozialisti
scher Gesetzlichkeit entsprechende Arbeitsrechtsanwendung. 
Die nachfolgenden Überlegungen sollen der praktischen Illu
stration eines mehrfach dargestellten, wenngleich noch nicht 
vollständig ausgearbeiteten theoretischen Konzepts5 6 dienen.

Entwicklung schöpferischen Arbeits- und Leistungsverhaltens

Die zentrale Frage besteht darin, ob und inwieweit das so
zialistische Arbeitsrecht ein schöpferisches Arbeits- und Lei
stungsverhalten fordert bzw. ein solches stimuliert, denn der 
wissenschaftlich-technische Fortschritt basiert „auf den be
wußt geförderten schöpferischen Aktivitäten der Werktäti
gen“.5 Nun wäre es, — auch unter sozialistischen gesellschaft
lichen Verhältnissen — ebenso kurzschlüssig wie illusionär, 
wollte man annehmen, der wissenschaftlich-technische Fort
schritt produziere gleichsam automatisch mehr Schöpfertum 
in der Arbeit, schöpferisches Arbeitsverhalten en gros. Wäre 
dem sö, könnte auf arbeitsrechtliche Stimulierung weitgehend 
verzichtet werden. Wenn aber mit der wissenschaftlich-tech
nischen Revolution „neue Voraussetzungen heran(reifen), um 
die Stellung der Werktätigen im Produktionsprozeß zu ver
ändern, ihnen interessante schöpferische Aufgaben zu über
tragen, wie das eines sozialistischen Betriebes würdig ist“7, 
so darf die arbeitsrechtliche Regelung bzw. die Anwendung 
des Arbeitsrechts daran nicht vorübergehen. Generelle, un
differenziert formulierte Rechtspflichten „zum Schöpfertum“ 
in der Arbeit sind allerdings ebenso sinn- wie wirkungslos, 
werden kaum das gewünschte schöpferische Resultat hervor
bringen.8 Das darf jedoch nicht dahingehend mißverstanden 
werden, daß das Arbeitsrecht überhaupt keine Möglichkei
ten hätte, schöpferische Arbeit auch normativ zu fordern. Das 
geschieht z. B. durch die Gestaltung und Vereinbarung pro
gressiver Arbeitsinhalte sowie von Arbeitsaufgaben auf 
zweiglicher bzw. betrieblicher Ebene. § 73 Abs. 1 AGB ver
pflichtet den Betrieb, die Arbeitsaufgaben so zu gestalten, 
daß die vorhandenen Produktionskapazitäten und das Ar
beitsvermögen der Werktätigen effektiv genutzt werden, daß 
die Werktätigen ihre Kenntnisse und Fähigkeiten entfalten 
können und daß die schöpferischen Elemente der Arbeit zu
nehmen. Der Betrieb hat demnach durch die Schaffung von 
Verhaltensbedingungen (vor allem: Arbeitsbedingungen) ob
jektive Anforderungen für ein schöpferisches Arbeits verhal
ten der Werktätigen zu konstituieren.

Das wiederum ist nur durch verantwortungsbewußte und 
schöpferische Rechtsanwendung möglich. Die in den Rahmen
kollektivverträgen enthaltenen inhaltlichen Charakteristiken 
bzw. Tätigkeitsmerkmale der Arbeitsaufgaben müssen oft
mals unter Berücksichtigung der spezifischen betrieblichen 
Reproduktionsbedingungen erst den Anforderungen des wis
senschaftlich-technischen Fortschritts „angepaßt“ werden. 
Das Ziel besteht darin, für den Werktätigen nicht bloß sche
matische Arbeit „übrigzulassen“, sondern mehr schöpferi
sche Arbeit zu fordern. Die in den RKV und den betriebli
chen Regelungen (z. B. Betriebslisten) enthaltenen Arbeits
aufgaben9 können (oder müssen) durch arbeitsvertragliche 
Vereinbarungen — bezogen auf den einzelnen Werktätigen — 
weiter konkretisiert werden, damit die schöpferischen Ele
mente der Arbeit objektiv konkret vorgegeben werden. Zu
gleich soll mit ihnen der Werktätige subjektiv stimuliert wer
den, ein Höchstmaß an schöpferischem Arbeits verhalten zu 
zeigen und entsprechende schöpferische Arbeitsleistungen 
und Arbeitsergebnisse zu erbringen. Diese „subjektive Seite“ 
kann nicht einfach durch die Formulierung einer Rechts
pflicht, schöpferische Arbeitsleistungen zu erreichen, gefor
dert, sie muß arbeitsrechtlich auf vielfältige Weise stimuliert 
werden. Besondere Bedeutung haben z. B. die Gewährung von 
aufgabenbezogenen Gehaltszuschlägen und auftragsgebunde
nen Prämien bzw. Zielprämien für Arbeitsergebnisse zur Er
füllung des Planes Wissenschaft und Technik. In der Stimu
lierung (schöpferischer) Spitzenleistungen gibt es auf arbeits
rechtlichem Gebiet jedoch noch Reserven. Die Kernfrage be
steht darin, durch verantwortungsbewußte Anwendung des 
Arbeitsrechts im Betrieb die Einheit von L’eistungsbewer- 
tung, Leistungsstimulierung und Leistungsverhalten noch 
besser als bisher zu realisieren.
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